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Vorwort

Richtlinien für die Bezirksgruppen des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen e. V. (Ergänzende Satzungsbestimmungen)

Aufgrund des § 11 Absatz 2 Buchstabe h der Vereinssatzung hat die Mitgliederversammlung am 27. September 1997 die nachstehenden Richtlinien für die Arbeit der Bezirksgruppen des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen e. V. (BSVW) erlassen.

Die Begriffe „Vorstand“, „Vorsitzender“, „Mitgliederversammlung“ u. ä. meinen im folgenden Text jeweils die Organe bzw. Funktionsträger der Bezirksgruppen; sind die Organe und Funktionsträger des Vereins gemeint, ist stets „Verein“ vorangestellt.

1. Allgemeines

Die Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen e. V. sind aus organisatorischen Gründen in Bezirksgruppen zusammen-gefasst. Für die Arbeit der Bezirksgruppen und zur Regelung der internen Vereinsangelegenheiten gilt die Satzung des BSVW in Verbindung mit diesen Richtlinien.

Die Richtlinien sollen die kollegiale Zusammenarbeit zwischen dem Vereinsvorstand, der Geschäftsführung, den Bezirksgruppen und den Mitgliedern des BSVW fördern und dazu beitragen, dass in diesem Sinne auch solche Angelegenheiten geregelt werden, die von der Vereins-satzung und diesen Bestimmungen nicht erfasst sind.

Soweit die Bezirksgruppen entsprechend ihrer örtlichen Eigenart zusätzlich zu der Satzung bzw. den Richtlinien des BSVW Bestimmungen beschließen, dürfen diese nicht im Widerspruch hierzu stehen. Sie sind dem Vereins-vorstand mitzuteilen.

2. Name - Sitz - Verbreitungsgebiet

2.1. Name
Die Bezirksgruppen führen den Namen „Blinden- und Sehbehindertenverein …“im Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e. V. (anstelle der Punkte ist der Name des Verbreitungsgebietes einzusetzen).

2.2. Sitz
Der Sitz der Bezirksgruppe soll möglichst zentral in deren Verbreitungsgebiet gelegen sein.

2.3. Verbreitungsgebiet

Das Verbreitungsgebiet einer Bezirksgruppe soll sich möglichst mit dem Stadt- oder Kreisgebiet decken. Bei Abweichungen, die aus organisa-torischen Gründen zweckmäßig erscheinen, ist eine Abstimmung mit den benachbarten Bezirksgruppen erforderlich und das Ergebnis dem Vereinsvorstand zur Entscheidung vorzulegen.

2.4. Örtliche Ansprechpartner

In Bezirksgruppen, die nicht ausschließlich das Gebiet einer Stadt umfassen, soll sich die Bezirksgruppenarbeit nicht nur an einem Ort konzentrieren. Der Vorstand soll darauf hinwirken, dass in die Veranstaltungsplanung auch andere Orte einbezogen werden, in denen mehrere Vereinsmitglieder wohnen. Soweit in solchen Orten kein Vorstandsmitglied wohnt, sollen Vereinsmitglieder als örtliche Ansprechpartner benannt werden, die im Auftrag des Vorstands Behörden- und Mitgliederkontakte pflegen; sie sollen für ihren Ort Zusammenkünfte im Sinne von Nr. 6 letzter Absatz organisieren.

3. Zweck und Aufgaben der Bezirksgruppen

Zweck und Aufgaben der Bezirksgruppen werden durch die Vereinssatzung bestimmt; innerhalb ihres Verbreitungsgebietes obliegt ihnen unter anderem die individuelle Betreuung und Beratung der Blinden und Sehbehinderten und die Pflege der Gemeinschaft durch regelmäßige Zusammenkünfte.
Aufgaben und Veranstaltungen überörtlicher Art und von allgemeinem Interesse, die über den Bereich einer Bezirksgruppe hinausgehen, sind in Verbindung mit dem Vereinsvorstand durchzuführen.
4. Mitgliedschaft

4.1. Ordentliche Mitglieder

Wer ordentliches Mitglied ist, bestimmt § 5 der Vereinssatzung.

4.2. Fördernde Mitglieder

Fördernde Mitglieder einer Bezirksgruppe können natürliche und juristische Personen sein, die die Bezirksgruppe ideell oder materiell unterstützen.

4.3. Ehrenmitglieder

Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Personen zu Ehrenmitgliedern ernennen, die sich um die Bezirksgruppe in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die Ehrenmitglieder sind berechtigt, an den Versammlungen mit Antrags- und Stimmrecht teilzunehmen.

Für besondere Verdienste in der Bezirksgruppenarbeit kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes ein ordentliches Mitglied zum Ehrenvorsitzenden der Bezirksgruppe ernennen. Dieser hat Sitz und beratende Stimme im Vorstand.

5. Organe der Bezirksgruppen

Organe der Bezirksgruppen sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

6. Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist die höchste Instanz der Bezirksgruppe. Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf statt, wenn es das Interesse der Bezirksgruppe erfordert oder von mehr als einem Viertel der ordentlichen Bezirksgruppenmitglieder verlangt wird.

Eine Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) soll bis zum 30. April jeden Jahres durchgeführt werden; sie hat jedoch so rechtzeitig stattzufinden, dass die Frist zur Vorlage des geprüften Kassenberichtes bei der Geschäftsstelle (15. Mai) eingehalten wird. Sie nimmt den Tätigkeitsbericht, den Kassen- und Kassenprüfungsbericht entgegen und entscheidet über die Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung.
Die weiteren Aufgaben der Mitgliederversammlung können in der Hauptversammlung oder in einer anderen Versammlung wahrgenommen werden; hierzu gehören:

· die Wahl des Vorstandes,

· die Entscheidungen über alle die Bezirksgruppe betreffenden, wichtigen Angelegenheiten,

· die Wahl der Vertreter für die Vereinsmitgliederversammlung ( § 11 (5) der Vereinssatzung).

Die Versammlung entscheidet über die Zahl der Vertreter und die Dauer ihrer Amtszeit. Sie kann Ersatzvertreter wählen.

In allen Mitgliederversammlungen sind die Mitglieder vom Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten des Blinden- und Sehbehindertenwesens zu informieren.

Zu den Mitgliederversammlungen lädt der Vorsitzende/die Vorsitzende vierzehn Tage vorher unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung schriftlich ein. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-mehrheit gefasst, soweit nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Berechnung der einfachen Mehrheit nicht mit; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Das Stimmrecht für ein minderjähriges Mitglied, das das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird von einem Sorgeberechtigten wahrgenommen. Minderjährige Mitglieder, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, nehmen ihr Stimmrecht mit Zustimmung des Sorgeberechtigten selbst wahr.

Sonstige Zusammenkünfte der Bezirksgruppe zur Pflege kultureller, sportlicher oder geselliger Interessen sind keine Mitgliederversamm-lungen im Sinne dieser Bestimmungen; bei ihnen dürfen keine Beschlüsse gefasst werden. Ungeachtet dessen muss der Vorstand sicherstellen, dass alle Mitglieder rechtzeitig von diesen Veranstaltungen Kenntnis erlangen.

7. Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens einem Beisitzer, die ordentliche Mitglieder sein müssen. Sie werden in geheimer Wahl gewählt. Über die Zahl der Beisitzer entscheidet die Mitgliederversammlung nach Bedarf. Die Entscheidung gilt so lange, bis sie geändert wird, jedoch mindestens für die Dauer einer Amtszeit.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen jeder mindestens die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist in einem neuen Wahlgang durch Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, zu entscheiden.

Als Beisitzer sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Jedes gewählte Vorstandsmitglied muss erklären, ob es die Wahl annimmt.

Dem Vorstand können auch Sehende als Beisitzer angehören; die ordentlichen Mitglieder müssen jedoch stets die Mehrheit haben. Nach jeder Wahl muss die Zusammensetzung des Vorstandes der Vereinsgeschäftsstelle schriftlich gemeldet werden. Die Amtszeit des Vorstandes darf nicht mehr als vier Jahre betragen; er bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist.

Der Vorstand ist an die ihm durch die Satzung, diese Richtlinien und durch Beschlüsse der übrigen Organe gegebenen Weisungen gebunden.

Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Der Vorstand kann sehende Helfer zur Mitarbeit heranziehen. Diese haben kein Stimmrecht. Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder abwählen, wenn die Abwahl nach ihrer Überzeugung im Interesse der Bezirksgruppe liegt. Jedes Mitglied des Vorstandes kann sein Amt niederlegen. Es soll die hierfür maßgebenden Gründe in der nächsten Mitgliederversammlung darlegen. Ersatzwahl kann nur in einer neu einzuberufenden Mitgliederversammlung erfolgen. Wurde mehr als ein Mitglied des Vorstandes abgewählt, muss die für die Ersatzwahl einzuberufende Mitgliederversammlung innerhalb von sechs Wochen stattfinden.

Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, alles, was es während der Amtszeit vom oder für den Verein zur Durchführung seiner Aufgaben erhalten hat, mit Beendigung seiner Vorstandstätigkeit an die Bezirksgruppe zurückzugeben. Da der Vorstand zugleich geschäftsführendes Organ der Bezirksgruppe ist, hat er die Sorgfalt eines Geschäftsmannes anzuwenden. Er ist vor allem verpflichtet, die Beschlüsse der ihm übergeordneten Organe auszuführen, jederzeit auf Verlangen über den Stand der Geschäfte Auskunft zu geben und nach Ausführung des Auftrages Rechenschaft abzulegen.

8. Niederschriften

Über alle Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen müssen Niederschriften gefertigt werden, die vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterschreiben sind. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn sich bei ihrer Verlesung in der nächsten Versammlung bzw. Sitzung keine Einwände ergeben.

9. Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle

9.1. Aufnahmeantrag

Bei der Aufnahme von Mitgliedern sind die von der Geschäftsstelle herausgegebenen Vordrucke zu verwenden. Eine Ausfertigung ist der Geschäftsstelle einzureichen, eine verbleibt bei der Bezirksgruppe, eine weitere ist dem aufzunehmenden Mitglied auszuhändigen.

9.2. Führung der Mitgliederkartei

Jede Bezirksgruppe führt eine Mitgliederkarte oder Daten über ihre Mitglieder und hält sie sorgfältig auf dem Laufenden. Die Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten sind zu beachten.

Die Geschäftsstelle führt eine Mitgliederdatei über alle Vereinsmitglieder. Sie stellt den Bezirksgruppen ein Muster des Datensatzes zur Verfügung, aus dem sämtliche zu erhebende Daten ersichtlich sind. Die Bezirksgruppen melden alle Änderungen möglichst umgehend der Geschäftsstelle. Sie sind verpflichtet, ihre Unterlagen mit dem Datenbestand der Geschäftsstelle abzugleichen und einen einheitlichen aktuellen Stand sicherzustellen. Soweit die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können der Änderungsdienst und der Abgleich per Datenträger erfolgen.

9.3. Aktenführung

Kassenbücher, Jahresabschlüsse, Kassenbelege und Kassenprüfungs-berichte sind 10 Jahre, Sitzungsniederschriften sind auf Dauer aufzubewahren und können der Geschäftsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden; sonstiger Schriftverkehr ist für die Dauer von 6 Jahren aufzubewahren.

9.4. Kassenführung

Die Kasse der Bezirksgruppe ist im Auftrag des Vorstandes von einem Sehenden zu führen. Alle Zahlungen sollen mit Genehmigung des Vorstandes erfolgen; für wiederkehrende Zahlungen genügt ein genereller Beschluss.
Zahlungen dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke geleistet werden. Jede Ein- und Auszahlung muss ordnungsgemäß belegt und in ein Kassenbuch eingetragen werden. Hierunter fallen alle baren und unbaren Zahlungen.

Aus den Belegen müssen sich eindeutig der Zweck, der Grund und das Datum der Zahlung ergeben, so dass ohne Nachfrage die Berechtigung oder die Verpflichtung zur Aus- bzw. Einzahlung zu erkennen ist. Zahlungsanweisungen sind vom Kassierer und dem Vorsitzenden bzw. vom stellvertretenden Vorsitzenden zu unterschreiben. Der Kassierer/die Kassiererin ist für die ggf. notwendige Erläuterung der Belege und die laufende Information des Vorstandes über die Zahlungen verantwortlich. Der Vorstand hat jederzeit das Recht, Einsicht in die Kassenführung zu nehmen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Alle Konten bei Geldinstituten sind ausschließlich unter dem Namen der Bezirksgruppe zu führen.
Kontenvollmachten können nur vom Vereinsvorsitzenden erteilt werden; zeichnungsberechtigt dürfen nur zwei Personen gemeinschaftlich sein.

Die Kontenstände per 31.12. eines jeden Jahres sind der Vereinsgeschäftsstelle bis zum 31.01. des folgenden Jahres in Form prüffähiger Unterlagen vorzulegen.

Die Jahresrechnung ist in Einnahmen und Ausgaben nach einem einheitlichen Kontenplan in einen von der Vereinsgeschäftsstelle zur Verfügung gestellten Vordruck zu übertragen.
Die Jahresrechnung ist von einer fachkundigen Vertrauensperson, die sonst nicht an den Vereinsgeschäften beteiligt sein darf, zu prüfen; das Ergebnis ist in Form eines schriftlichen Kassenprüfungsberichtes festzuhalten.
Die Jahresrechnung und der Kassenprüfungsbericht sind der Vereinsge-schäftsstelle spätestens bis zum 15. Mai des folgenden Jahres einzureichen.

9.5. Mitgliederbeitrag

Der Einzug des Mitgliederbeitrages obliegt den Bezirksgruppen. Die Vereinsgeschäftsstelle kann beim Einzug rückständiger Beiträge auf Wunsch im Einzelfall mitwirken.

Der von den Mitgliedern zu erhebende Beitrag wird wie folgt aufgeteilt: Vom vollen Jahresbeitrag wird zunächst der an den deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. abzuführende Anteil abgezogen, der restliche Betrag wird hälftig zwischen der Bezirksgruppe und der Vereinsgeschäftsstelle geteilt. Die Vereinsgeschäftsstelle erstellt aufgrund der Mitglieder-Bestandsmeldung per 31.12. eines Jahres eine Beitragsrechnung für das folgende Jahr über den für den DBSV und die Vereinsgeschäftsstelle abzuführenden Beitragsanteil. Die Rechnungen sind bis zum 30. April des jeweiligen Jahres zu begleichen. 
Den Bezirksgruppen bleibt es unbenommen, für Ehrenmitglieder oder Mitglieder mit mehr als 50jähriger Vereinszugehörigkeit einen ermäßigten Mitgliederbeitrag oder Beitragsfreiheit festzusetzen. Die Abführungspflicht an die Vereinsgeschäftsstelle bleibt von einem solchen Entschluss jedoch unberührt. Er bindet auch keine anderen Bezirksgruppen zum Beispiel bei Wohnungswechsel, was dem begünstigten Mitglied ausdrücklich mitzuteilen ist.
9.6. Schriftverkehr

Der gesamte Schriftverkehr ist von den Bezirksgruppen mit der gebotenen Sorgfalt in eigener Zuständigkeit zu führen.
Im gesamten Schriftverkehr sind Briefbögen nach dem vom Vereinsvorstand eingeführten Muster zu verwenden, damit jederzeit die Zugehörigkeit zur deutschen Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe deutlich wird. Das gleiche gilt für Stempel, Informationsschriften und dergleichen. Im vereinsinternen Schriftverkehr (Information an Mitglieder, Schriftverkehr mit der Vereinsgeschäftsstelle) können anstelle farbiger auch schwarz-weiße Vordrucke verwendet werden.
Der Vorsitzende darf nur als „Bezirksgruppenvorsitzender“ benannt sein und zeichnen, um Irrtümer bei Dritten auszuschließen.

